
 

 

    
 

Aktualisierungsdienst Landesrecht Sachsen 
 

110-3 Abgeordnetengesetz (SächsAbgG) 
 

1. Aktualisierung 2009 (1. April 2009) 
 
 
Das Abgeordnetengesetz wurde durch Art. 12 § 1 des Haushaltsbegleitgesetzes 2009/2010 v.  
12. Dezember 2008, SächsGVBl. S. 866, mit Wirkung vom 1. April 2009 wie folgt geändert: 
 

alt 
 
§ 11  Dienstreisekosten 

(1) Bei Dienstreisen für den Landtag oder für 
einen Ausschuss, die vor Antritt der Dienstreise 
vom Präsidenten genehmigt worden sind, oder für 
mehrtägige Sitzungen im Sinne des § 8 Abs. 1 
Satz 2 an den Sitzen des Deutschen Bundestages, 
des Europäischen Parlaments und der Europäi-
schen Kommission oder für Fraktionssitzungen 
außerhalb des Sitzungsortes Dresden oder für 
Sitzungen des Landtages außerhalb der Plenar-
wochen oder für Sitzungen der ständigen Aus-
schüsse, die zusätzlich zu den im Sitzungskalen-
der aufgeführten Sitzungen stattfinden, erhalten 
die Mitglieder des Landtages Reisekostenvergü-
tung nach dem Sächsischen Gesetz über die Rei-
sekostenvergütung der Beamten und Richter 
(Sächsisches Reisekostengesetz – SächsRKG) in 
der jeweils geltenden Fassung. Die Reisekosten-
vergütung für die Teilnahme an Sitzungen am Sitz 
des Landtages erhalten die Mitglieder des Landta-
ges nicht, wenn für sie an diesem Tag eine ander-
weitige Anwesenheitspflicht in einer Sitzung nach 
§ 8 Abs. 1 Satz 2 besteht. Für Dienstreisen im 
Auftrag einer Fraktion oder ihrer Gremien, die vor 
Antritt der Reise durch den Fraktionsvorsitzenden 
oder einen dafür Beauftragten genehmigt worden 
sind, gilt Satz 1 entsprechend; die Absätze 2 bis 5 
gelten entsprechend. Die Dienstreisekosten nach 
Satz 2 sind aus Mitteln der Fraktionen aufzubrin-
gen. 

 
(2)-(5) … 

 

neu 
 
§ 11  Dienstreisekosten 

(1) Bei Dienstreisen für den Landtag oder für 
einen Ausschuss, die vor Antritt der Dienstreise 
vom Präsidenten genehmigt worden sind, oder für 
mehrtägige Sitzungen im Sinne des § 8 Abs. 1 
Satz 2 an den Sitzen des Deutschen Bundestages, 
des Europäischen Parlaments und der Europäi-
schen Kommission oder für Fraktionssitzungen 
außerhalb des Sitzungsortes Dresden oder für 
Sitzungen des Landtages außerhalb der Plenar-
wochen oder für Sitzungen der ständigen Aus-
schüsse, die zusätzlich zu den im Sitzungskalen-
der aufgeführten Sitzungen stattfinden, erhalten 
die Mitglieder des Landtages Reisekostenvergü-
tung nach dem Sächsischen Gesetz über die Rei-
sekostenvergütung der Beamten und Richter 
(Sächsisches Reisekostengesetz – SächsRKG) 
vom 12. Dezember 2008 (SächsGVBl. S. 866, 
876), in der jeweils geltenden Fassung. Die Reise-
kostenvergütung für die Teilnahme an Sitzungen 
am Sitz des Landtages erhalten die Mitglieder des 
Landtages nicht, wenn für sie an diesem Tag eine 
anderweitige Anwesenheitspflicht in einer Sitzung 
nach § 8 Abs. 1 Satz 2 besteht. Für Dienstreisen 
im Auftrag einer Fraktion oder ihrer Gremien, die 
vor Antritt der Reise durch den Fraktionsvorsitzen-
den oder einen dafür Beauftragten genehmigt wor-
den sind, gilt Satz 1 entsprechend; die Absätze 2 
bis 5 gelten entsprechend. Die Dienstreisekosten 
nach Satz 2 sind aus Mitteln der Fraktionen aufzu-
bringen. 

(2)-(5) (unverändert) 
 

 
 


